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Allgemeine Vertragsbedingungen Ã¼ber Software-as-a-Service

des Fernzugriffs Ã¼ber das Internet (â€žSoftware-as-a-Serviceâ€œ) sowie die ..... ZusÃ¤tzlich zu den im Standard-Support verfÃ¼gbaren Leistungen stehen dem Kunden ... 
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Allgemeine Vertragsbedingungen über Software-as-a-Service-Leistungen (SaaS) der Infopark AG gültig ab 2012-03-01
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Sachlicher Geltungsbereich



1.1



Die vorliegenden Vertragsbedingungen der Infopark AG (nachfolgend Infopark) regeln das Vertragsverhältnis zwischen Infopark und dem Kunden zu den Standard-Softwareprogrammen (nachfolgend „Software“), die von Infopark hergestellt und als Software-as-a-Service-Dienst über das Internet bereitgestellt werden.



1.2



Von diesen Vertragsbedingungen abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform.



1.3



Allgemeine Vertrags- bzw. Geschäftsbedingungen des Kunden werden, auch wenn diese Angebotsaufforderungen, Bestellungen, Annahmerklärungen etc. beigefügt sind, nicht Vertragsinhalt, selbst wenn Infopark diesen Bedingungen nicht widersprochen hat.
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Vertragsschluss



2.1



Der Vertragsabschluss und sonstige Vereinbarungen werden erst durch schriftliche Bestätigung von Infopark verbindlich. Die Bestätigung enthält Angaben zum Namen der Software, zum Nutzungsumfang und zum vereinbarten Entgelt.



2.2



Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für etwaige nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages.
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Vertragsgegenständliche Leistungen



3.1



Software-Nutzung Vertragsgegenstand ist die Gestattung der Nutzung der im Vertrag aufgeführten Software, die durch die Leistungsbeschreibung und diese Vertragsbedingungen näher bestimmt ist, im Wege des Fernzugriffs über das Internet („Software-as-a-Service“) sowie die Ermöglichung der Speicherung von Daten durch den Kunden auf Servern, die im Auftrag von Infopark betrieben werden („Hosting“). Die Anbindung des Kunden an das Internet ist nicht Gegenstand des Vertrages, sondern obliegt im Rahmen der Nutzungsvoraussetzungen dem Verantwortungsbereich des Kunden. Individuelle Erweiterungen und Anpassungen der Funktionalität der Software müssen separat vereinbart werden und sind nicht Gegenstand des Leistungsumfangs.



3.2



Betriebserhaltung Die Überwachung der Grundfunktionen der SaaS-Dienste erfolgt 7 Tage die Woche / 24 Stunden täglich. Die Betriebswartung der SaaS-Dienste erfolgt grundsätzlich von Montag bis Freitag 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr an Arbeitstagen im Bundesland Berlin, mit Ausnahme des 24.12. und des 31.12. Infopark beseitigt Fehler und stellt im Rahmen dieser Wartung den Betrieb in angemessener Frist wieder her. Fehler im o.g. Sinne sind dokumentierte und reproduzierbare Störungen, die zur Folge haben, dass der Betrieb der Software nicht möglich ist, oder Korruption von Daten oder Verlust von Daten eintritt, die mit der Software bearbeitet oder von ihr erzeugt werden. Der Kunde hat im Rahmen des Zumutbaren die Maßnahmen zu treffen, die eine Feststellung von Fehlern und ihrer Ursachen erleichtern. Insbesondere wird er notwendige Auskünfte erteilen.



3.3



Die vertragsgegenständlichen Leistungen im Einzelnen ergeben sich (in der nachstehenden Reihenfolge) • aus dem Vertrag zwischen Infopark und dem Kunden sowie • aus diesen Vertragsbedingungen.
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3.4



Die Übernahme einer Garantie für bestimmte Eigenschaften (Beschaffenheit) bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Infopark.



3.5



Infopark ist berechtigt, die Leistungen in Übereinstimmung mit der Datenschutzvereinbarung durch Dritte als Unterauftragnehmer (Subunternehmer) zu erbringen. Infopark haftet für diese Leistungsbringung von Subunternehmern wie für eigenes Handeln.
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Funktionsumfang; Beschaffenheit



4.1



Der Funktionsumfang der Software ergibt sich aus dem elektronischen Handbuch (Knowledge Base). Die Nutzung der Funktionen der Software durch den Kunden setzt eine Zugriffsberechtigung auf die Software voraus, die ihrerseits den für den Anwender zur Verfügung stehenden Funktionsumfang beeinflusst.



4.2



Eine über die so definierte Funktionalität hinausgehende Beschaffenheit der vertragsgegenständlichen Software ist nicht geschuldet. Technische Daten, Spezifikationen und Leistungsangaben in öffentlichen Äußerungen, insbesondere in Werbemitteln, sind keine Beschaffenheitsangaben.



4.3



Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software ist wesentlicher Bestandteil des SaaSAngebots von Infopark. Hierzu zählen die Optimierung der Software, die Anpassung an den technischen Fortschritt und die Berücksichtigung aktueller Betriebsanforderungen. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Software können Teilfunktionen verändert werden oder wegfallen, sofern dadurch für den Kunden die Erreichung des Vertragszwecks nicht gefährdet wird.
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Entgelt, Fälligkeit, Verzug, Aufrechnung



5.1



Die Höhe des für die vertragsgegenständlichen Leistungen monatlich geschuldeten Entgelts (Gebühr) ist im Vertrag ausgewiesen und versteht sich jeweils zzgl. der Umsatzsteuer in der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung geltenden Höhe. Die Gebühr wird monatlich im Voraus in Rechnung gestellt.



5.2



Bei Zahlungsverzug kann Infopark Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozent über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt unberührt.



5.3



Kommt der Kunde • für zwei aufeinanderfolgende Monate mit der Zahlung der Gebühr bzw. eines nicht unerheblichen Teils der Gebühr oder • in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate erstreckt, mit der Bezahlung der Gebühr in Höhe von zwei Monatsgebühren in Verzug, so kann Infopark das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist kündigen.



5.4



Der Kunde kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Gegenforderungen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur geltend machen wegen Gegenansprüchen aus diesem Vertragsverhältnis.
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Verantwortungsbereich des Kunden / Obliegenheiten des Kunden



6.1



Dem Kunden obliegt es in eigener Verantwortung, • rechtzeitig zu prüfen, ob die angebotenen Leistungen seinen Anforderungen entsprechen und sich dabei ggf. fachkundig beraten zu lassen; • dafür Sorge zu tragen, dass die für die vertragsgemäße Inanspruchnahme der Leistungen von Infopark erforderlichen Mindestanforderungen der Infopark AG an die vom Kunden eingesetzte Hard- und Software erfüllt sind; • die Vorgaben in Dokumentationen, den Handbüchern, insbesondere dem elektronische Handbuch (Knowledge Base) und sonstigen Hinweisen der Infopark AG zu den eingesetzten Produkten zu beachten;
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• Fehlermeldungen unverzüglich zu erstellen und dabei sachkundige Ansprechpartner für die



Fehlerbehebung und Informationsbeschaffung zu benennen; • Hinweisen von Infopark zur Fehlervermeidung Folge zu leisten, insbesondere die



Sicherheitshinweise auf der Internetseite von Infopark über die Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten Hard- und Software (Kundensystem) zu beachten; • hinreichende Maßnahmen zu ergreifen, um seine lokalen IT-Systeme vor einem Befall durch Viren, Trojaner oder ähnlicher Schadsoftware zu schützen. 6.2



Es ist dem Kunden untersagt, Kennwort und Passwort sowie sonstige persönliche Zugangsdaten an Dritte weiterzugeben. Alle Zugangsdaten sind geschützt aufzubewahren, so dass Dritte darauf nicht zugreifen können. Kennwort und Passwort müssen zur Sicherheit nicht nur vor der erstmaligen Benutzung der Software, sondern auch sonst in regelmäßigen Abständen geändert werden. Kennwort und Passwort sind unverzüglich zu ändern, soweit Anlass oder Vermutung besteht, dass Dritte von den Daten Kenntnis erlangt haben. Kennwort und Passwort dürfen auf einem PC oder auf sonstigen Speichern (CD-Rom, USB-Stick etc.) nicht in unverschlüsselter Form gespeichert werden.



6.3



Der Kunde hat die nationalen und internationalen Urheber- und Marken-, Patent, Namens- und Kennzeichenrechte sowie sonstige gewerbliche Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter zu beachten.



6.4



Nachteile und Mehrkosten aus der Verletzung dieser Obliegenheiten gehen zu Lasten des Kunden.
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Verfügbarkeit, Wartungsarbeiten, Störungen



7.1



Soweit zwischen den Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gewährleistet Infopark eine Verfügbarkeit von 99,5 % bei jährlicher Betrachtungsweise. Nicht als Zeiten der Nichtverfügbarkeit gelten einzelne Ausfälle sowie Beeinträchtigungen bei der Erreichbarkeit der Software und/oder bei der Bereitstellung der Software während der regulären Wartungsfenster und/oder während mit dem Kunden abgestimmter Wartungs-, Installations- oder Umbauarbeiten, sowie geplante und mit dem Kunden abgestimmte Abschaltungen oder Außerbetriebnahmen während dieser Zeiten. Die regulären Wartungsfenster liegen täglich zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr. Nicht als Zeiten der Nichtverfügbarkeit gelten weiter Zeiträume, in welchen die Software aufgrund von technischen oder sonstigen Umständen, die nicht im Einflussbereich von Infopark liegen (z.B. höhere Gewalt, Störungen in den Telekommunikationsleitungen, Verschulden Dritter) nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind. Nicht als Zeiten der Nichtverfügbarkeit gelten weiter Zeiträume, in welchen Infopark aufgrund • einer akuten Bedrohung ihrer Daten, Hard- und/ oder Softwareinfrastruktur bzw. der Daten, Hard- und/oder Softwareinfrastruktur des Kunden durch äußere Gefahren (z.B. Viren, PortHacking, Angriffe durch Trojaner), oder aufgrund • einer erheblichen Gefährdung der Sicherheit des Netzbetriebes oder der Netzintegrität den Zugang zur Software vorübergehend einschränkt. Infopark wird bei einer solchen Entscheidung auf die berechtigen Interessen des Kunden soweit wie möglich Rücksicht nehmen, den Kunden über die getroffenen Maßnahmen soweit möglich unverzüglich informieren, und alles Infopark Zumutbare unternehmen, um die Zugangsbeschränkung schnellstmöglich aufzuheben.



7.2



Die Verantwortlichkeit von Infopark für die zur Leistungserbringung verwendeten Komponenten endet an den Datenschnittstellen der Rechenzentren von Infopark zu den öffentlichen Datennetzen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
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7.3



Der Kunde meldet Störungen der Verfügbarkeit Infopark unverzüglich. Die Verfügbarkeit gilt erst ab Vorlage der Störungsmeldung des Kunden als gemindert und nur soweit tatsächlich eine Störung vorliegt. Beeinträchtigungen der Datenübertragung, die ihre Ursache im lokalen ITSystem des Kunden bzw. in einer Störung der Anbindung des Kunden an den vereinbarten Übergabepunkt (z.B. Leitungsausfall oder –störung bei anderen Providern oder Telekommunikationsanbietern) haben, stellen keine Störung im vorgenannten Sinne dar.
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Gewährleistung



8.1



Infopark leistet für vertragsgegenständliche Software Gewährleistung nach den Regeln des Mietrechts (Softwaremiete), soweit nachfolgend nichts Abweichendes geregelt ist.



8.2



Die verschuldensunabhängige Haftung für bereits bei Vertragsabschluss vorliegende Mängel wird ausgeschlossen. Das Kündigungsrecht gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB kann der Kunde in der Nutzungsart Softwaremiete nur unter der Voraussetzung geltend machen, dass er Infopark zuvor schriftlich unter angemessener Fristsetzung von mindestens zwei Wochen zur Nachbesserung aufgefordert hat und die Frist erfolglos verstrichen ist.



8.3



Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Kunde nicht autorisierte Änderungen an der vertragsgegenständlichen Software vorgenommen hat, es sei denn, diese Änderungen hatten keinen Einfluss auf die Entstehung des Fehlers.



8.4



Ergänzend gilt in Bezug auf die vereinbarte Verfügbarkeit der Software (§ 7) als Mindestinhalt für Mängelhaftungsansprüche des Kunden, dass sich bei Unterschreitung der vereinbarten Verfügbarkeit das vertraglich vereinbarte Entgelt für den der Berechnung der Verfügbarkeit zu Grunde zu legenden Zeitraum wie folgt reduziert: Unterschreitung der vereinbarten Verfügbarkeit (in Prozentpunkten)



0,5



1,0



1,5



2,0



Reduktion der vertraglichen Gebühr gemäß § 5.1 um (in Prozentpunkten)



2,5



5,0



7,5



10,0



8.5



Infopark wird den Stand der vertraglich geschuldeten Verfügbarkeit dokumentieren. Das sich aus einer etwaigen Herabsetzung der Vergütungspflicht ergebene Guthaben wird auf die Folgerechnung angerechnet. Dem Kunden bleibt der Nachweis einer aufgrund der allgemeinen Mängelhaftungsverpflichtung von Infopark eingetretenen darüber hinausgehenden Befreiung von der Vergütungspflicht unbenommen.



8.6



Ansprüche wegen Mängeln verjähren in zwölf Monaten, es sei denn, der Mangel wurde arglistig verschwiegen.
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Nutzungsrecht



9.1



Die Software (Programm und elektronisches Handbuch (Knowledge Base) ist rechtlich geschützt. Das Urheberrecht, Patentrechte, Markenrechte und alle sonstigen Leistungsschutzrechte an der Software sowie an sonstigen Gegenständen, die Infopark dem Kunden im Rahmen der Vertragsanbahnung und -durchführung zugänglich macht, stehen im Verhältnis der Vertragspartner ausschließlich Infopark zu. Soweit die Rechte Dritten zustehen, hat Infopark entsprechende Verwertungsrechte.



9.2



Infopark räumt dem Kunden für die Dauer des Vertrages ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares Recht zur Nutzung der im Vertrag genannten Software und der zugehörigen Anwenderdokumentation im Rahmen des im Vertrag festgelegten Umfangs ein. Die Nutzung erfolgt durch Zugriff auf die Softwarefunktionalitäten via Internet. Übergabepunkt für die SaaS-Leistungen ist der Router-Ausgang des von Infopark genutzten Rechenzentrums zum Internet. Darüber hinausgehende Rechte erhält der Kunde
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nicht. 9.3



Eine Nutzung der Software über die nach Maßgabe dieses Vertrags erlaubte Nutzung hinaus ist nicht gestattet. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software von Dritten nutzen zu lassen oder Dritten zugänglich zu machen, insbesondere ist es dem Kunden nicht erlaubt, die Software oder Teile hiervon zu vervielfältigen oder zu veräußern. Der Kunde hat auch die Gebühren zu zahlen, soweit ein Dritter die Software nutzt, wenn und soweit der Kunde die Nutzung zu vertreten hat.



9.4



Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software zu dekompilieren, zu „reverse engineeren“, zu disassemblieren, zu vervielfältigen oder jeglichen Teil der Software zu benutzen, um eine separate Applikation zu erstellen oder diese Handlungen durch Dritte durchführen zu lassen, soweit es das Urheberrechtsgesetz nicht gestattet.



9.5



Auf Verlangen von Infopark hat der Kunde sämtliche Angaben zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Dritte unverzüglich zu erteilen. Dies gilt insbesondere für Name und Anschrift der Dritten, wie auch für Art und Umfang der unberechtigten Nutzung.



9.6



Infopark ist berechtigt, bei schwerwiegenden Verstößen gegen die dem Kunden obliegenden Pflichten den Zugang des Kunden auf dessen Kosten zu sperren. Eine derartige Sperrung entbindet den Kunden nicht von der Pflicht, die monatliche Gebühr für die Nutzung der Software zu zahlen.
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Verarbeitung personenbezogener Daten, Datenschutzvereinbarung, Datenherausgabe



10.1 Soweit vom Kunden personenbezogene Daten an die Software übermittelt werden, erfolgt die Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen durch Infopark ausschließlich im Auftrag des Kunden unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen des § 11 BDSG als Auftragsdatenverarbeitung. 10.2 Der Kunde bleibt für die Einhaltung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, der weiteren einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften und berufsrechtlichen Regelungen als datenverarbeitende Stelle verantwortlich (vgl. § 11 Abs. 1 BDSG). Eine Funktionsübertragung auf Infopark wird nicht vereinbart. 10.3 Die Verantwortlichkeit von Infopark einschließlich der von ihr in die Leistungserbringung einbezogenen Subunternehmer gegenüber dem Kunden bestimmt sich nach der von Infopark und dem Kunden schriftlich zu vereinbarenden Datenschutzvereinbarung. Die Datenschutzvereinbarung ist Vertragsbestandteil und verpflichtet Infopark in Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 2 BDSG dem Kunden gegenüber zur Einhaltung der darin vorgesehenen Verpflichtungen und Gewährung der entsprechenden Rechte. Dies gilt auch, soweit Infopark Leistung unter Inanspruchnahme von Subunternehmern erbringt. 11



Technischer Schutz der Daten vor Viren und sonstigen Sabotageprogrammen Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die Daten durch Viren und Eingriffe Dritter im Zusammenhang mit der Internetnutzung grundsätzlich gefährdet sind. Infopark setzt für den konkreten Verwendungszweck geeignete, aktuelle Software zur Erkennung von Viren und sonstigen Sabotageprogrammen in der jeweils neuesten erhältlichen Version ein. Ferner wird eine Firewall unterhalten, die regelmäßig upgedatet wird.
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Wartungsoptionen Die folgenden Wartungsoptionen sind nicht Bestandteil des SaaS-Leistungsumfangs von Infopark und müssen separat vereinbart werden.



12.1 Standard-Support-Option Im Rahmen des Standard-Supports für die Software stellt Infopark die folgenden Leistungen zur 2012-03-01 • Allgemeine Vertragsbedingungen SaaS
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Verfügung: Infopark unterstützt das fachliche und technische Betriebspersonal des Kunden bei allgemeinen technischen Fragen zu der im Vertrag genannten Software und deren Anwendung sowie bei der Erläuterung der Handbücher und technischen Dokumentation. Dazu steht dem Kunden im Verfügbarkeitszeitraum von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr an Arbeitstagen im Bundesland Berlin, mit Ausnahme des 24.12. und des 31.12., eine via Telefon und Internet erreichbare Hotline bereit. Die maximale Reaktionszeit in diesem Zeitraum (Eintreffen der Anfrage bis Aufnahme der Bearbeitung) beträgt sechs Stunden. Für jede Anfrage wird dem Anwender eine Anfragenummer mitgeteilt, über die er die Bearbeitung der Anfrage verfolgen kann. 12.2 Premium-Support-Option Zusätzlich zu den im Standard-Support verfügbaren Leistungen stehen dem Kunden im Rahmen des Premium-Supports für die Software erweiterte Leistungen zur Verfügung. Dazu steht dem Kunden im Verfügbarkeitszeitraum von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr an Arbeitstagen im Bundesland Berlin, mit Ausnahme des 24.12. und des 31.12., eine telefonische Hotline bereit. Die maximale Reaktionszeit in diesem Zeitraum (Eintreffen der Anfrage bis Aufnahme der Bearbeitung) beträgt zwei Stunden. Zusätzlich wird dem Kunden ein dedizierter Ansprechpartner des Supports zur Anfragebearbeitung bereitgestellt. 13



Haftung, Haftungsausschluss



13.1 Infopark haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit für alle darauf zurückzuführenden Schäden unbeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Infopark im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit unbeschränkt. 13.2 Darüber hinaus haftet Infopark nicht für leichte Fahrlässigkeit, es sei denn, es handelt sich um die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht), deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Die Haftung von Infopark ist in diesen Fällen begrenzt auf diejenigen Schadensfolgen, die nach der Art des fraglichen Geschäfts vorhersehbar und typisch sind. Dies gilt auch für entgangenen Gewinn und ausgebliebene Einsparungen. Die Haftung für sonstige entfernte Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen. 13.3 Für den Verlust von Daten haftet Infopark nach Maßgabe der vorstehenden Absätze nur dann, wenn ein solcher Verlust durch angemessene Datensicherungsmaßnahmen seitens des Kunden nicht vermeidbar gewesen wäre. 13.4 Infopark schuldet die branchenübliche Sorgfalt. Bei der Feststellung, ob Infopark ein Verschulden trifft, ist zu berücksichtigen, dass Software faktisch nicht völlig fehlerfrei erstellt werden kann. 13.5 Infopark haftet nicht für Ereignisse höherer Gewalt, die ihr die vertragsgegenständlichen Leistungen unmöglich machen oder auch nur die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung wesentlich erschweren oder zeitweilig behindern. Als höhere Gewalt gelten alle Umstände, die vom Willen und Einfluss der Vertragsparteien unabhängig sind, wie Krieg und andere militärische Konflikte, Mobilmachungen, Blockaden, innere Unruhen, Terroranschläge, Embargo, Beschlagnahme, Naturkatastrophen, Streiks, Aussperrungen und andere Arbeitsunruhen, Regierungsmaßnahmen, Behördenentscheidungen oder sonstige, von den Vertragsparteien unverschuldete, schwerwiegende und unvorhersehbare Umstände. Ein Umstand gilt nur als höhere Gewalt, wenn er nach Abschluss des Vertrages eingetreten ist. 13.6 Im Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes bleiben dessen Vorschriften unberührt. 14



Haftungsbegrenzung Im Fall der Haftung von Infopark für leichte Fahrlässigkeit wesentlicher Vertragspflichten (§ 13.2) ist die Haftung von Infopark der Höhe nach begrenzt auf maximal 250.000 EUR.



2012-03-01 • Allgemeine Vertragsbedingungen SaaS



6/7



15



Vertragsdauer und Kündigung Wird im Vertrag keine Mindestlaufzeit festgelegt, gilt eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten als vereinbart. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit kann der Vertrag von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.



16



Abweichende Vereinbarungen; Vertragsänderungen; Anwendbares Recht; Gerichtsstand; Salvatorische Klausel



16.1 Von diesen allgemeinen Vertragsbedingungen abweichende Vereinbarungen und Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform; dies gilt insbesondere für die Änderung dieses Formerfordernisses. Abweichende mündliche Abreden werden Vertragsbestandteil, wenn sie im Vertrag wiedergegeben sind; § 2 gilt insoweit entsprechend. 16.2 Einseitige Änderungen dieser allgemeinen Vertragsbedingungen durch Infopark werden auch dann Vertragsinhalt, wenn sie dem Kunden von Infopark schriftlich bekannt gegeben worden sind, der Kunde nicht binnen sechs Wochen ab Zugang der Änderungsmitteilung ausdrücklich schriftlich widersprochen hat und in der Änderungsmitteilung auf diese Folge hingewiesen worden ist. 16.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 16.4 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den unter Einbeziehung dieser Vertragsbedingungen abgeschlossenen Verträge ist Berlin. Gleichwohl ist Infopark auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen. 16.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien vereinbaren bereits jetzt für diesen Fall, dass die unwirksame Bestimmung durch eine Bestimmung ersetzt wird, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken der Vereinbarung.
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Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) - Winterthur - AXA 
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Allgemeine Vertragsbedingungen Infopark Cloud Services 

ErgÃ¤nzend zu diesen Vertragsbedingungen gilt die bei der Beauftragung von Infopark mit. Infopark Cloud Services jeweils gÃ¼ltige â€žTarif- und LeistungsÃ¼bersicht fÃ¼r Infopark Cloud. Servicesâ€œ. Beabsichtigt Infopark eine Ã„nderung der â€žTarif- u










 








Allgemeine Vertragsbedingungen fÃ¼r Infopark Cloud Services 

Infopark grundsÃ¤tzlich nur IW-Server in der AWS-Region eu-west-1 (Irland) betreibt; i ab drei (3) IW-Servern die bestmÃ¶gliche VerfÃ¼gbarkeit erreicht wird, da die ...










 








vorlesungen ber allgemeine und experimentelle 

We also have many ebooks and user guide is also related with vorlesungen ber allgemeine und experimentelle pathologie libraryaccess97. PDF, include : Voices Of Wisdom A Multicultural Philosophy Reader 7th Edition Libraryaccess97, Vw. Tiguan Owners Ma










 








Allgemeine Hinweise Ã¼ber die Lernplattform ELENA 

A. Einleitung. In dieser Phase aktivieren Sie die Vorkenntnisse der Kinder in einem UnterrichtsgesprÃ¤ch. .... die Banane, kalt, warm ... Der/die Ballon(s), das.










 








Richtlinien Ã¼ber allgemeine GrundsÃ¤tze und Verfahren zur ... - Refworld 

Informationen Ã¼ber das Leben des Kindes vor und seit der Trennung f. kÃ¶rperliche Verfassung des ... Risiko der MiÃŸhandlung auszuschalten. Wo immer mÃ¶glich ...










 








Allgemeine 

Storage temperature must be from 15Â°C to 25Â°C and max. 65% relative humidity for max. 12 months. Prevent storing the boards under humid conditions or ...










 








Allgemeine Verkaufsbedingungen Allgemeine Verkaufsbedingungen ... 

Auftraggebers in Frage stellen, so werden alle bestehenden Forderungen sofort ... 369 HGB bis zur vollstÃ¤ndigen ErfÃ¼llung aller fÃ¤lligen Forderungen aus der.










 








ALLGEMEINE UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

Zur Echterhoff Bau-Gruppe gehÃ¶ren in Personal- und GerÃ¤teunion (1.-5.): 1) Bauunternehmung. Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG. OsnabrÃ¼ck gegrÃ¼ndet 1860.










 








allgemeine reisebedingungen 

01.07.2018 - Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie. (EU) 2015/2302.










 








Allgemeine Nutzungsbedingungen 

16.10.2017 - Drivy stellt eine Online-Plattform zur Vernetzung einerseits der ...... NachdieserZeitkannDrivykeineAnfrageeröffnen. ...... eingeht, der die Überweisung auf sein Konto rechtfertigt. .... Der Einbau und Ausbau der Drivy Open










 








Allgemeine Nutzungsbedingungen 

05.09.2018 - Nutzungsbedingungen der verschiedenen Services ...... UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Verwendung der Website und der Services ist per E-Mail und per.










 








Allgemeine Nutzungsbedingungen 

18.04.2018 - Diese Services sind Ã¼ber eine Website namens â€žDrivyâ€œ unter den ...... werden: https://www.drivy.com/contrat-location-vehicule-entre-particulier.










 








Allgemeine Nutzungsbedingungen 

28.11.2018 - nur Fahrzeuge, die gemÃ¤ÃŸ der Einstufung der ABI Group unterhalb von ...... auf der Website und der App auf der Seite www.drivy.de/insurance.










 








Allgemeine Kundeninformation 

B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist be- ... on wÃ¤hrend der Laufzeit dieser Versicherung(en) erfolgt in ... das Internet oder per E-Mail), steht Ihnen fÃ¼r Ihre.










 








Allgemeine Informationen 

Anfahrt aus der Region Biel-Seeland. Via Aarberg > allgemeine Richtung Bern > bei Detligen rechts abbiegen Richtung. Salvisberg > Wickacker > Ã¼ber ...










 








Allgemeine Informationen 

7. Ly ss-S Ã¼ d. R a d e lfi n g e n. Wasser- kraftwerk. Stadt- platz. Volzweg. Fussweg. BiberSpur ... Nach ca. 300 m links in die Dr. Carl-Moser-Strasse abbiegen.










 








Allgemeine Informationsvertragsbedingungen 

Daher bietet Marketingautomation-ckl Unternehmen an verschiedenen ... Marketingautomation-ckl die E-Mail-Adresse in eine Custom Audience bei facebook.










 








allgemeine reisebedingungen 

01.07.2018 - Reisende trotz Abmahnung erheblich weiter stÃ¶rt, so dass seine weitere. Teilnahme fÃ¼r den Veranstalter und/oder die Reisenden nicht mehr.










 








Allgemeine Vermietbedingungen 

â€œUtility Billsâ€� wie z.B. Stromrechnungen. WVZ ist im Rahmen eigener Dispositionsfreiheit berechtigt, den Abschluss eines Mietvertrages abzulehnen.










 








Allgemeine Geschäftsbedingungen_2016 

Besichtigungstermin ohne Absage (per Mail oder Telefon) versäumt bzw. nicht spätestens 1. Stunde vor Termin abgesagt werden, erheben wir eine Gebühr von ...










 








Allgemeine Geschäftsbedingungen 












 








allGeMeine ansTellunGsBedinGunGen 

01.01.2017 - anzeigefrist entsprechend der arbeitsvertraglichen Kündigungsfrist ist bei der Mitteilung an die Führungskraft einzuhalten). – mit dem Tod der ...










 








Allgemeine Informationen 

kraftwerk. Murten Bern. W ohlen se e. Autobahn Bernâ€“Murten. Hauptstrasse. Fussweg. Allgemeine Informationen. Anreise mit dem Ã–V. S-Bahn S5 oder S51 bis Bern BrÃ¼nnen. Westside, umsteigen auf Postauto Linie 570. Richtung MÃ¼hleberg ...
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